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Amtsgericht Wiesloch

Amtsgericht Wiesloch, PF 1120, 69152 Wiesloch

3 es 130 Js 27233/18
Herrn

Rüdiger Hentschel
Eichtersheimer Straße 12 a

69242 Mühlhausen

In dem Strafverfahren gegen
Rüdiger Alexander Hentschel

wegen Vergehen gegen das KunstUrhG und Beleidigung

Sehr geehrter Herr Hentschel,

anliegend erhalten Sie den Strafbefehl vom 07.11.2018.

Datum: 07.11.2018

Durchwahl: 06222584-142

Aktenzeichen: 3 Cs 130 Js 27233/18

(Bitte bei Antwort angeben)

Falls Sie wirksam Einspruch einlegen, kommt es zu einer Hauptverhandlung und Sie erhalten
eine Vorladung zum Gericht.

Die Einzelheiten zur Einlegung eines Einspruchs entnehmen Sie der dem Strafbefehl beigefüg
ten Rechtsmittelbelehrung.

Falls Sie keinen Einspruch einlegen und der Strafbefehl rechtskräftig wird, erhalten Sie eine
Rechnung mit Zahlungsaufforderung der Geldstrafe (Geldbuße), soweit darauf erkannt wur
de und den Kosten des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft. Entsprechende Zahlun
gen sind nic.h1 an das hiesige Amtsgericht, sondern an die Staatsanwaltschaft Heidelberg
zu richten.

Bitte zahlen Sie erst nach Zugang der Zahlungsaufforderung.

Sollten Sie einen Antrag auf Ratenzahlung stellen wollen - sofern die Ratenzahlung nicht

schon bewilligt wurde -, können Sie diesen schriftlich bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg ein
reichen.

Bergstraße 3, 69168 Wiesloch Keine Parkmöglichkeiten auf dem Hof; Ausnahmen nur nach Voranmeldung'
Telefon 06222 584-0 Telefax 06222 584-170 E-Mail poststelle@agwieslochjustiz.bwl.de

Internet www.amtsgericht-wiesloch.de
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Bitte unbedingt beachten:
Falls Sie den Einspruch per Fax einlegen, muss das Fax persönlich unterschrieben sein!



Amtsgericht Wiesloch
Aktenzeichen:.3 es 130 Js 27233/18
(Bitte stets angeben)

Amtsgericht Wiesloch, Bergstraße 3, 69168 Wiesloch3es 130 Js 27233/18
Herrn
Rüdiger Alexander Hentschel
Eichtersheimer Straße 12a
69242 Mühlhausen

Telefon-Nr.: 06222 584 0
Telefax-Nr.: 06222584 170

Rechtskräftig seit:

AG Wiesloch,

Unterschrift, OlonstbezeJchnung

Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle

geboren am 19.01.1956 in Berlin, geborener Hentschel, Beruf: Webdesigner, geschie
den, deutscher Staatsangehöriger

5 t r a f b e feh I vom

Die Staatsanwaltschaft legt Ihnen folgenden Sachverhalt zur Last:

f~7 : ..,\! ~rl·~.f!',~~.I. S. t.... " I~....:;~n

1. Am 14.07.2018 fertigen Sie vor dem Anwesen Bahnhofstr. 1-3, 69190 Walldorf eine Vi-

deoaufzeichnung vom Geschädigten , auf welcher dieser erkennbar ist. Die-

se Videoaufzeichnung veröffentlichten Sie am 17.07.2018 auf der Internetplattform Youtube .•

~
Eine Einwilligung des Geschädigten die Veröffentlichung der Aufnahmen lag,

wie Sie wussten, nicht vor.

2. Im weiteren Verlauf beleidigten Sie den Geschädigten

Schlägertyp, um Ihre Missachtung auszudrücken.

Strafantrag wurde jeweils form- und fristgerecht gestellt.

Sie werden daher beschuldigt,

mit den Worten:

durch eine selbstständige Handlung entgegen §§ 22, 23 KunstUrhG ein Bildnis verbreitet

oder öffentlich zur Schau gestellt zu haben und
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durch eine weitere selbstständige Handlung einen anderen beleidigt zu haben,

strafbar als

Verstoß gegen § 22 KunstUrhG und Beleidigung gemäß §§ 33 Abs. 1, Abs. 2, 22 Kunst

UrhG, §§ 185, 194,53 StGB.

Die Staatsanwaltschaft hat von der Verfolgung folgender TatenlTatteile abgesehen:

Gemäß § 154a Abs. 1 StPO wird von der Verfolgung folgender Teile der Tat(en) oder
Gesetzesverletzung(en) abgesehen:
Verleumdung durch die in der Videoaufzeichnung vom 14.07.2018 getätigten Äußerungen

Beweismittel:

Zeugen:

Urkunden:

Auszug aus dem Bundeszentralregister

Strafantrag

Augenscheinsobjekt:

Videoaufzeichnung

BI. 11ff.

BI. 21ff.

BI. 29ff.

BI. 1ff.

BI. 11, 19

BI. 53

Gegen Sie wird eine Gesamtgeldstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen verhängt. Die
Einzelstrafen betragen

zu Fall Nr. 1: 25 Tagessätze,
zu Fall Nr. 2: 15 Tagessätze.
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Der Tagessatz wird auf 35,00 EUR festgesetzt. Die Gesamtgeldstrafe beträgt somit
insgesamt 1.050,00 EUR.

Sie haben auch die Kosten des Verfahrens und Ihre Auslagen zu tragen.

Dieser Strafbefehl wird rechtskräftig und vollstreckbar, soweit Sie nicht innerhalb von
zwei Wochen nach der Zustellung bei dem vorstehend bezeichneten Amtsgericht
Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder zu Protokoll der
Geschäftsstelle oder durch ein elektronisches Dokument eingelegt werden. Eine
Einlegung per E-Mail ist nicht zulässig. Wie Sie den Einspruch bei Gericht elektronisch
einreichen können, wird auf www.ejustice-bw.de beschrieben. Die schriftliche oder
elektronische Erklärung muss in deutscher Sprache erfolgen. Die näheren Einzelheiten
entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Erläuterungen.



Rechtsbehelfs beleh run9

Gegen den anliegenden Strafbefehl können Sie innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Ein
spruch einlegen.

Der Einspruch kann auf einzelne Beschwerdepunkte beschränkt werden.

Es besteht insbesondere die Möglichkeit, den Einspruch auf die Höhe der Tagessätze einer fest

gesetzten Geldstrafe zu beschränken. Dies empfiehlt sich insbesondere dann, wenn Sie den
Schuldspruch akzeptieren wollen, die festgesetzte Tagessatzhöhe jedoch nicht mit Ihren wirt
schaftlichen Verhältnissen übereinstimmt.

In diesem Fall besteht die Möglichkeit, ohne Durchführung einer Hauptverhandlung durch Be
schluss zu entscheiden, falls Sie sich ausdrücklich mit dieser Vorgehensweise einverstanden er
klären. Es empfiehlt sich zudem die Vorlage aussagekräftiger Belege bezüglich Ihres monatli
chen Nettoeinkommens sowie eventueller Unterhaltsleistungen.
Von der Festsetzung im Strafbefehl darf im Beschluss nicht zu Ihrem Nachteil abgewichen wer
den.

Im Übrigen findet bei rechtzeitigem Einspruch eine Hauptverhandlung statt, falls SE nicht Ihren
Einspruch zurücknehmen.

Wollen Sie nur die Entscheidung über die Verfahrenskosten und die notwendigen Auslagen an
fechten, so können Sie hiergegen, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR
übersteigt, binnen einer Woche nach Zustellung des Strafbefehls sofortige Beschwerde einlegen.

Der Einspruch bzw. die sofortige Beschwerde können bei dem vorstehend bezeichneten Amtsge
richt schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle oder als elektronisches Dokument einge
legt werden. Eine Einlegung per E-Mail ist nicht zulässig. Wie Sie bei Gericht elektronisch einrei
chen können, wird auf www.ejustice-bw.de beschrieben.

Falls Sie der deutschen Sprache nicht mächtig oder hör- oder sprachbehindert sind, können Sie
für das gesamte Strafverfahren die unentgeltliche Hinzuziehung eines Dolmetschers oder Über
setzers beanspruchen, soweit dies zur Ausübung Ihrer strafprozessualen Rechte erforderlich ist.

Sofern Sie hör- oder sprachbehindert sind, erfolgt die Verständigung in der Hauptverhandlung
nach Ihrer Wahl mündlich, schriftlich oder mit Hilfe einer die Verständigung ermöglichenden Per
son, die vom Gericht hinzuzuziehen ist. Für die Verständigung hat das Gericht die geeigneten
technischen Möglichkeiten bereitzustellen.

Sofern Sie blind oder sehbehindert sind, können Sie nach Maßgabe der Zugänglichmachungsver

ordnung verlangen, dass Ihnen die für Sie bestimmten gerichtlichen Dokumente in einer für Sie
wahrnehmbaren Form (schriftlich, elektronisch, akustisch, mündlich, fernmündlich oder in ande
rer Weise) zugänglich gemacht werden. Hierfür werden Auslagen nicht erhoben.

Bei schriftlichen Erklärungen genügt es zur Fristwahrung nicht, dass die Erklärung innerhalb der
Frist zur Post gegeben wird. Die Frist ist vielmehr nur dann gewahrt, wenn die Erklärung vor Ab
lauf der Frist bei dem Gericht eingeht.

Befinden Sie sich nicht auf freiem Fuß, so können Sie die Erklärung auch persönlich zu Proto
koll der Geschäftsstelle des Amtsgerichts abgeben, in dessen Bezirk die Anstalt liegt, in der Sie
sich auf behördliche Anordnung befinden.

Zur Wahrung einer Frist genügt es, wenn innerhalb der Frist das Protokoll aufgenommen wird.



Wichtige Hinweise

Nach Rechtskraft des Strafbefehls erhalten Sie von der Staatsanwaltschaft eine Zahlungsauffor

derung über die Geldstrafe (Geldbuße) und die Kosten des Verfahrens.
Bitte zahlen Sie erst nach Zugang der Zahlungsaufforderung.

An die Stelle einer uneinbringlichen Geldstrafe tritt Freiheitsstrafe. Einem Tagessatz entspricht
ein Tag Freiheitsstrafe.

Datum: 07. NO\1. 201S

Ausgefertigt 0 7. Nov. 2018
Wiesloch, .

Urkundsbeamte der Gesc.J;1tftss·tel.!.fp?

des Amtsg . ~ ~GI
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